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Besondere Vertragsbedingungen Baden-Württemberg

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem
Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg

(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in
der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags
wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch
einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten
bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in
Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten
Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der
Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen;

(3) für Leistungen,

- deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung
unterfallen,

- die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der
einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr
umfasst werden,

- die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein
Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1
Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt
es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes
Unternehmen gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitsnehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für
seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden.

2. Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig
auszuwählen, (2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen
nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, (3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene
Verpflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen
vorzulegen, (4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um
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einen öffentlichen Auftrag handelt.

3. Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die
Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und
Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der
Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von
Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen,

(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in
erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie
die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich
sicherzustellen.

4. Sanktionen

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG
wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von
Hundert, bei Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Verstößen gegen das
LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt
auf fünf von Hundert des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von
dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn,
dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens
nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen
musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die
Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer
berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt.

(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

- kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren Auftragsvergaben ausschließen,

- informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
zuständigen Behörden der Zollverwaltung.

Entsorgungsfachbetrieb oder vergleichbar

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass der Bieter einen aktuellen Nachweis über die erlaubte Berufsausübung
der auszuführenden Tätigkeit (Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb, BImSchG-Genehmigung, Baurechtliche
Genehmigung, u.s.w.) hat.
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Verpflichtungserklärung AEntG Baden-Württemberg

Verpflichtungserklärung

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz
- LTMG) Der/Die Bieter erklärt/erklären,

dass den Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen
Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den das eigene Unternehmen aufgrund des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;
dass den Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine
Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
entspricht.
dass von einem von dem Bieter oder den Bietern beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten
Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgegeben wird/wurde wie
für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen
und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorliegen;
sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4
LTMG erfüllen.

Der/Die Bieter ist/sind sich bewusst,

dass das eigene Unternehmen sowie die von dem/der Bieter beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus
dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen sind,
dass das eigene Unternehmen sowie die von dem/der Bieter beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten
Beschäftigten bereitzuhalten haben,
dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und
dem eigenen Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des eigenen Unternehmens sowie der von

dem Bieter oder den Bietern beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen aus dieser Erklärung

den Ausschluss des eigenen Unternehmens oder die von dem Bieter oder den Bietern beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
das eigene Unternehmen oder die von dem Bieter/den Bietern beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des
öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
das der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
berechtigt ist und dass der/die Bieter dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen
Schaden zu ersetzen hat/haben,
der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert.
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Berufs-/ Betriebs-/ Umwelthaftpflichtversicherung

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung und/oder
Umwelthaftpflichtversicherung in angemessener Höhe vorliegt.

Sofern die Deckungssumme der Versicherung nicht der von der Vergabestelle geforderten Mindesthöhe
entspricht, verpflichtet sich der Bieter innerhalb von 4 Wochen nach Zuschlagserteilung eine Versicherung in
der geforderten Höhe abzuschließen und nachzuweisen.

Betriebshaftpflichtversicherung, Berufshaftpflichtversicherung – Deckungssumme
mind.:

 3.000.000,00 EUR

Umwelthaftpflichtversicherung – Deckungssumme mind.:

 3.000.000,00 EUR

5 / 13

Vergabe-ID WQWMZMAQHM4Z



Entsorgungs-/ Verwertungsanlage/ Umschlagplatz/ Zwischenlager

Der Bieter erklärt an dieser Stelle, wer im Falle der Auftragserteilung die, für die ordnungsgemäße
Auftragsdurchführung erforderliche, Entsorgung/Verwertung bzw. den Umschlag/die Zwischenlagerung o.
Vorbehandlung/Sortierung durchführen wird.

 
Los 1 - Bioabfall / Garten- und Parkabfälle - 600,00 Tonnen)

AVV 191207 
 
Hiermit wird erklärt das für Los 1, die ordnungsgemäße Entsorgung/Verwertung bzw. der Umschlage/die
Zwischenlagerung

☐ durch den/die Bieter durchgeführt wird

☐ ganz oder teilweise durch Dritte durchgeführt wird
 
 

 
 
Unternehmen  

 
 
Ansprechpartner  

 
 
Straße und Hausnummer  

 
 
PLZ und Ort  

 
 
Beschreibung  
 
   
 
   

 
 

☐ Entsorgungs-/Verwertungsanlage

☐ Umschlagplatz

☐ Zwischenlager

☐ Vorbehandlungs-/ Sortierungsanlage

6 / 13

Vergabe-ID WQWMZMAQHM4Z



Bietergemeinschaft

Hiermit erklärt die Bietergemeinschaft verbindlich, dass auf Anforderung eine von allen Mitgliedern
rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abgegeben wurde,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter
bezeichnet ist,
dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
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Verpflichtungserklärung Mindestentgelt Baden-Württemberg

Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um Dienstleistungen im Bereich
des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge

Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um Dienstleistungen im Bereich
des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene handelt)
 
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vor-gaben des Tariftreue- und
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz -
LTMG)
 
 

Hiermit wird erklärt,

☐ dass den Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt
bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

☐ dass das eigene Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leistung
ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird.

Außerdem wird erklärt,dass

☐ von einem von dem Bieter/den Bietern beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten
Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben muss, wie für alle
weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese wird dann dem öffentlichen Auftraggeber
vorgelegt;
oder

☐ von einem von dem Bieter/den Bietern beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung
geben lasse/lassen muss, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlegt;

dass sich der/die Bieter verpflichtet/verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und
Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen
Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausführen.
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Der/Die Bieter ist/sind sich bewusst,dass

dass das eigene Unternehmen sowie die von dem Bieter/den Bietern beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus
dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,
dass das eigene Unternehmen sowie die von dem/der Bieter beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten
Beschäftigten bereitzuhalten haben,
dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und
dem eigenen Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des eigenen Unternehmens sowie der von dem Bieter/den
Bietern beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser
Erklärung

den Ausschluss des eigenen Unternehmens und die von dem/der Bieter beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
dass das eigene Unternehmen oder die vom Bieter/von den Bietern beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des
öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist
und dass der/die Bieter dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu
ersetzen hat/haben.

9 / 13

Vergabe-ID WQWMZMAQHM4Z



Erklärung zur Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnorm Baden-Württemberg

Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen

Anlage zum Angebot zur Ausschreibung

wqwmzmaQhm4z

Bietende Unternehmen, Produkthersteller und direkter Zulieferer des Produktherstellers haben bei der
Ausführung des Auftrags gemäß Nummer 10.3.1.2 der VwV Beschaffung den Wesensgehalt der
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu berücksichtigen.

 
Bietende Unternehmen, Produkthersteller und direkter Zulieferer des Produktherstellers haben bei der
Ausführung des Auftrags gemäß Nummer 10.3.1.2 der VwV Beschaffung den Wesensgehalt der
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)¹ zu berücksichtigen.
 
 
I. Produktgruppe / Produkte
- Zutreffendes bitte ankreuzen -
 
Für diesen Auftrag werden Produkte verwendet, die in eine beziehungsweise mehrere der nachfolgenden
Kategorien fallen:

☐ Sportbekleidung, Sportartikel, (zum Beispiel Bälle, Schläger)

☐ Spielwaren

☐ Teppiche

☐ Textilien und Bekleidung (zum Beispiel Arbeitskleidung, Uniformen, T-Shirts, Hemden, Hosen, Schuhe,
Vorhänge)

☐ Lederprodukte (zum Beispiel Botentaschen, Schuhe)

☐ Holzprodukte

☐ Natursteine

☐ Agrarprodukte (zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Orangen- oder Tomatensaft sowie Blumen)

 
Weiter mit II.
 

 
 
Falls ja, sind Angaben in den nachfolgenden Abschnitten II. und III. erforderlich.
 
 

☐ Ja, und zwar

☐Nein. Weiter mit IV
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II. Produktherkunft
- Zutreffendes bitte ankreuzen -
 
Für diesen Auftrag werden Produkte verwendet, die in Ländern, die in der DAC -Liste der Entwicklungsländer
und -gebiete² aufgeführt sind (siehe hier) gewonnen oder hergestellt worden sind.

 
 
III. Nachweis
- Zutreffenden Nachweis bitte ankreuzen, dann weiter mit IV. -
 
Nachweis 1

 
Nachweis durch:
 
 

 
Ausgestellt durch:
 
 

 
 
Nachweis 2

 
Nachweis durch:
 
 

 
 
Ausgestellt durch:
 
 

 
Dieser Nachweis ist einem vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung verlangten Gütezeichen
gleichwertig, da er den Anforderungen von Nummer 10.8 der VwV Beschaffung entspricht und beinhaltet, dass
bei der Herstellung der zu liefernden Produkte die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Der Aussteller
des Nachweises ist unabhängig von diesem Unternehmen, Produkthersteller und einem direkten Zulieferer des
Produktherstellers. Die Gleichwertigkeit, einschließlich der Unabhängigkeit, kann auf Anforderung belegt
werden.
 
 
Nachweis 3

 
Nachvollziehbare Darstellung der zielführenden Maßnahmen:
 
 

☐Ja. Weiter mit III.

☐Nein. Weiter mit IV.

☐ Der Nachweis wird durch ein vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung verlangtes Gütezeichen
erbracht.

☐ Der Nachweis wird in anderer geeigneter Weise erbracht.

☐ Es wird zugesichert, dass der Wesensgehalt der ILO-Kernarbeitsnormen bei Herstellung beziehungsweise
Bearbeitung des Produktes beachtet wurde und mein/unser Unternehmen, der Produkthersteller, sowie der
direkte Zulieferer des Produktherstellers aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um die Beachtung
des Wesensgehalts der ILO-Kernarbeitsnormen bei Herstellung beziehungsweise Bearbeitung der zu liefernden
Produkte zu gewährleisten.
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IV. Vertragliche Nebenpflicht im Falle des Zuschlages
 
Vorstehend abgegebene Erklärung wird als vertragliche Nebenpflicht im Falle des Zuschlags Bestandteil des
Vertrages. Dem Bieter/Den Bietern ist bewusst, dass ein Angebot, das zum geforderten Zeitpunkt keine oder
eine unvollständige oder grob fahrlässig erstellte falsche Erklärung enthält, meinen/unseren Ausschluss von
diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, beziehungsweise - nach Vertragsschluss - den Auftraggeber
gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt.
 
 
¹ Die ILO-Kernarbeitsnormen umfassen die Übereinkommen Nummer 29, 87, 98, 105, 100, 111, 138 und 182;
in ihnen sind weltweit anerkannte Sozialstandards zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller
Menschen niedergelegt. Die vollständige Liste der Übereinkommen ergibt sich aus Nummer 10.3.1.2 der VwV
Beschaffung.
² DAC = Development Assistance Committee oder Ausschuss für Entwicklungshilfe (kurz DAC) der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
 
 

Strafrechtliche Verurteilungen

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als
Bewerber in Frage stellt. Insbesondere wird erklärt, dass kein wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames
vorläufiges Berufsverbot (§ 132 a StPO) oder wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) oder Mitarbeiter
mit Leitungsaufgaben ergangen ist. Des Weiteren wird erklärt, dass innerhalb der letzten 2 Jahre kein
rechtskräftiges Urteil gegen eine Person, deren Verhalten des Unternehmen zuzurechnen ist, wegen
Verstoßes gegen eine der folgenden Vorschriften ergangen ist, die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten
oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde:

a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigung), § 129 a StGB (Bildung terroristischer
Vereinigung), § 129 b StGB (Kriminelle und terroristische Vereinigung im Ausland),
b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte)
c) § 242 StGB (Diebstahl), § 246 StGB (Unterschlagung), § 253 StGB (Erpressung), § 263 StGB (Betrug), §
264 StGB (Subventionsbetrug), § 265 b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 267 StGB
(Fälschung technischer Aufzeichnungen),
d) § 334 StGB (Bestechung) oder § 333 StGB (Vorteilsgewährung),
e) § 298 StGB (wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechung im
geschäftlichen Verkehr),
f) Delikte im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren (§§ 283 ff StGB)
g) § 306 StGB (Brandstiftung), § 319 StGB (Baugefährdung), §§ 324, 324 a StGB (Gewässer- und
Bodenverunreinigung), § 326 StGB (unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen)

Ausschluss Insolvenzverfahren

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass für das Unternehmen ein Insolvenz- oder vergleichbar gesetzlich
geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse
abgelehnt und auch kein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Ferner wird erklärt, dass sich das
Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

12 / 13

Vergabe-ID WQWMZMAQHM4Z



Unbedenklichkeit Berufsgenossenschaft

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass eine Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft besteht. Ferner wird
erklärt, dass eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen
Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf Anforderung vorgelegt wird.

Gesetzliche Sozialversicherung

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass der Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung ordnungsgemäß nachgekommen wird.

Steuern und Abgaben

Hiermit wird verbindlich erklärt, dass bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Verpflichtung zur Zahlung von
Steuern und Abgaben ordnungsgemäß nachgekommen wurde.

Ausschluss hinsichtlich Russland-Sanktionen

Die nachfolgende Erklärung wird verbindlich abgegeben (ggf. zugleich in Vertretung für die lt.
Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (s.
Download) über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine
destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift
aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des
Bewerbers/Bieters in Russland,
b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach
Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen,
auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten
Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der
Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.
3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer,
Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die
mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

13 / 13

Vergabe-ID WQWMZMAQHM4Z


